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STELLUNGNAHME zum Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Raumordnungsgesetz
2022 geändert wird

Nach Umsetzung vorliegender Novelle wird die Neuansiedlung von Seveso-Betrieben ohne
vorhergehende Raumverträglichkeitsprüfung nicht mehr möglich sein. Die Ansiedlung ent
sprechender Betriebe hat in der Regel hohe Relevanz für den Wirtschaftsstandort. Wir fin
den es daher zielführend, dass neben der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit und der
anerkannten Umweltorganisationen auch die Mitwirkungsmöglichkeit des Tiroler Standortan
walts (S 2 Abs 6 UVP-G) bei der Raumverträglichkeitsprüfung vorgesehen wird.

Konkret sollte daher im S 12a Abs. 6 eingefügt werden:

d) der Standortanwalt gemäß des S 2 Abs. 6 UVP-G 2000, in der jeweils geltenden Fassung

Wir ersuchen um Berücksichtigung unseres Vorschlages und stehen für Gespräche gerne zur
Verfügung.

Freundliche Grüße
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